
(+47) 40 40 78 87  
(geöffnet Montag, Mittwoch und Freitag 12:00 - 14:00 Uhr)  

kriminalomsorgstilsynet@sivilrett.no 

www.sivilrett.no/tilsynsradet-for-kriminalomsorgen 

v/ Statens sivilrettsforvaltning  
Postboks 2105 Vika, 0125 OSLO

DER AUFSICHTSRAT FÜR 
DEN STRAFVOLLZUG

TYSK



AUFGABEN DES AUFSICHTSRATS
 
Der Aufsichtsrat überwacht, dass die 
Justizvollzugsanstalt die geltenden Vorschriften und 
Menschenrechte einhält. 

Der Aufsichtsrat soll die Inhaftierung und Vollstreckung 
von Strafen außerhalb der Institutionen der 
Strafvollzugsanstalten beaufsichtigen. Dies gilt für:  
 
•	 Untersuchungshaft an einem bestimmten 

Aufenthaltsort mit elektronischer 
Aufenthaltsüberwachung 

•	 Strafvollzug in der eigenen Wohnung mit oder ohne 
elektronische Aufenthaltsüberwachung 

•	 Freie oder gemeinnützige Arbeit 

•	 Drogenprogramm mit Gerichtskontrolle und 
Programm gegen das Fahren unter Einfluss von 
Betäubungsmitteln 

•	 Begleitung vorzeitig entlassener Personen mit 
Meldepflicht 

Ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat ist freiwillig. Der 
Aufsichtsrat hat keinen Zugang zur privaten Wohnung, 
es sei denn, der Verurteilte, der Beschuldigte oder 
derjenige, dem eine Geldstrafe auferlegt worden ist, 
dem zustimmt. 

Der Aufsichtsrat kann einen Beschluss oder 
Entscheidung des Gerichts nicht widerrufen, rückgängig 
machen oder inhaltlich ändern.

KONTAKT MIT DEM AUFSICHTSRAT

Sie können sich an den Aufsichtsrat wenden, um 
zu berichten, wie es Ihnen unter der Führung des 
Bewährungsdienstes geht. Ihre Gespräche mit dem 
Aufsichtsrat sind vertraulich. Die Gespräche dürfen 
nicht mitgehört und schriftliche Anfragen nicht von der 
JVA durchgelesen werden.
 
Der Aufsichtsrat ist zur Vertraulichkeit verpflichtet. 

Sie können sich telefonisch oder schriftlich durch Brief 
oder E-Mail an den Aufsichtsrat wenden. Angehörige 
können sich auch an den Aufsichtsrat wenden. 

Die Kontaktdaten des Aufsichtsrats finden Sie auf der 
Rückseite dieser Broschüre.  




